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Betreff:

Städtebaulicher Vertrag "Am Salgenholz", WE56, Stadtgebiet 
zwischen der Gifhorner Straße (K2), der Schunter und dem 
östlichen Siedlungsrand von Wenden
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
25.02.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung) 14.03.2025 Ö

Beschluss:
„Dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für das Baugebiet „Am Salgenholz“, 
WE 56, zwischen der Stadt Braunschweig und der Fürsten-Reform, Dr. med. Hans Plümer 
Nachf. GmbH & Co KG (Vorhabenträgerin), mit den unter Vertragsinhalte aufgeführten 
wesentlichen Inhalten wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und Hochbau für Entscheidungen 
über städtebauliche Verträge ergibt sich aus § 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG in Verbindung mit § 6 
Nr. 4d der Hauptsatzung der Stadt

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Salgenholz“, WE 56, ist zunächst als 
vorhabenbezogene Planung ab 2002 begonnen worden. Aufgrund betrieblicher 
Veränderungen der Firma Fürsten-Reform wurde diese ab 2005 zunächst nicht weiterverfolgt 
und ist 2014/2015 als „Angebotsbebauungsplanung“ wiederaufgenommen worden.

Das aktuelle Planverfahren verfolgt das Ziel, den gewachsenen Gewerbestandort westlich 
der Schunter und nördlich der Gifhorner Straße im Südosten des Ortsteils Wenden 
planungsrechtlich zu sichern. Gewährleistet werden sollen die dauerhaften 
Entwicklungsmöglichkeiten der ansässigen Betriebe unter angemessener Berücksichtigung 
der nachbarlichen Belange und der Belange von Natur und Landschaft. Zu diesem Zweck 
wurde bereits am 16. August 2013 ein städtebaulicher Vertrag über die Planungsleistungen 
geschlossen.

Die Vorhabenträgerin ist Eigentümerin aller wesentlichen Flächen im Vertragsgebiet mit 
Ausnahme der in städtischem Eigentum stehenden Flächen.

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, die Entwicklung des Vertragsgebiets „Am Salgenholz“, 
WE 56, auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu realisieren. Zur abschließenden Regelung 
aller damit verbundenen Maßnahmen und Kosten wird dieser Vertrag abgeschlossen.

Die unentgeltliche und kosten- und lastenfreie Übertragung der zukünftigen öffentlichen 
Flächen auf die Stadt erfolgt mit einem separaten Grundstücksübertragungsvertrag, soweit 
die Stadt nicht bereits Eigentümerin der Flächen ist.
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Vertragsinhalte

Der städtebauliche Vertrag wird folgende wesentliche Inhalte regeln:

Straßenausbaumaßnahmen und Straßenumbaumaßnahmen

1) Die Stadt überträgt die Straßenaus- und -umbaumaßnahmen der öffentlichen Flächen 
innerhalb des Vertragsgebietes auf die Vorhabenträgerin.

2) Die Straßenaus- und -umbaumaßnahmen im Sinne des Vertrages umfassen:
a) Den Um-/ Ausbau der verkehrlichen Erschließung im Bereich der Kreuzung der 

Gifhorner Straße und der Straße Am Salgenholz gemäß Anlage 4.
b) Die Errichtung eines Fußweges gemäß Anlage 4 nördlich der Straße Am 

Salgenholz.
c) Den Um-/Ausbau der Straße Am Salgenholz gemäß Anlage 4.
d) Die Umsetzung der Grünordnungsmaßnahmen gemäß den textlichen 

Festsetzungen zum Bebauungsplan WE 56 und der Planung der Straßenausbau/-
umbaumaßnahmen (Anlage 4).

Ausgleichsmaßnahmen
3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und zum Artenschutz (Ausgleichs-
maßnahmen) in den Geltungsbereichen A, B und C einschl. einer dreijährigen 
Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege durchzuführen.

4) Die Stadt erkennt an, dass ein für dieses Baugebiet überschüssig ermittelter Bedarf an 
insgesamt 608 ökologischen Werteinheiten für weitere Nutzungen als Ausgleichs-
maßnahmen angerechnet werden kann.

Umsetzung der Maßnahmen
5) Die Vorhabenträgerin beauftragt im Einvernehmen mit der Stadt für die 

durchzuführenden Erschließungsleistungen ein leistungsfähiges Ingenieurbüro.
6) Die Vorhabenträgerin beauftragt im Einvernehmen mit der Stadt für die Herstellung und 

Abrechnung der Ausgleichsmaßnahmen und der Grünordnungsmaßnahmen ein 
leistungsfähiges Landschaftsarchitekturbüro.

7) Die Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen und der 
Markierungs- und Beschilderungsarbeiten wird von der Vorhabenträgerin in 
Abstimmung mit der Stadt an ein leistungsfähiges Unternehmen vergeben.

Grundstücksangelegenheiten:
8) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, eine Fläche für einen Freizeitweg innerhalb der 

im Bebauungsplan vorgesehenen Fläche  5  (Ausgleichsfläche) gemäß der textlichen 
Festsetzungen und der Anlage 6 bereitzustellen.

Zur Nutzung des Freizeitweges verpflichtet sich die Vorhabenträgerin auf dem 
Unterhaltungs- und Pflegestreifen, der dem Food-Defense-Zaun dient (Anlage 5), in 
Abstimmung mit der Stadt ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Allgemeinheit auf ihre Kosten im Grundbuch eintragen zu lassen.

9) Für die im Eigentum der Stadt stehenden Ausgleichsflächen (Geltungsbereich A 
Flurstücke 130 und 131 teilweise und Geltungsbereich C Flurstück 50 – siehe 
Anlage 6) erstattet die Vorhabenträgerin der Stadt den Wert der Ausgleichsflächen 
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Der Erstattungsbetrag beträgt insgesamt 
28.788,- Euro.
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Finanzielle Auswirkungen
Bei dem Freizeitweg (siehe Anlage 6) handelt es sich um einen Bestandteil des 
Freizeitwegekonzeptes der Stadt und somit um eine Fläche, die nicht dem Baugebiet 
zuzuordnen ist (überörtliche Fläche). Für die Bereitstellung der überörtlichen Fläche des 
Freizeitweges durch die Vorhabenträgerin erstattet die Stadt der Vorhabenträgerin einen 
Betrag in Höhe von ca. 2.280,- Euro

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1a Entwurf des Bebauungsplanes „Am Salgenholz“, WE56
Anlage 1b Entwurf des Bebauungsplanes „Am Salgenholz“, WE56
Anlage 2 Entwurf der Textliche Festsetzungen
Anlage 3 Vertragsgebiet (Geltungsbereiche A (teilweise), B und C)
Anlage 4 Darstellung der Straßenaus-/ umbaumaßnahmen - Entwurf
Anlage 5 Food-Defense-Zaun und Begrenzung der Ausgleichsflächen
Anlage 6 Darstellung der Flächen für die wertmäßigen Kostenerstattungen
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Anlage 1b: Entwurf des Bebauungsplans „Am Salgenholz“, WE56, Stand: 29.01.2025
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Bebauungsplan (mit örtlicher Bauvorschrift) 
Am Salgenholz WE 56 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 

gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. Die Teilflächen Gewerbegebiet GE1.1 und 

GE 1.2 werden als ein Gewerbegebiet „GE1“ 
definiert. Das Gewerbegebiet GE1 dient vorwie-
gend der Unterbringung von nicht erheblich be-
lästigenden Gewerbebetrieben. Zulässig sind: 
 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, La-

gerplätze und öffentliche Betriebe soweit 
nicht im Folgenden abweichend bestimmt, 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
 Werbeanlagen nur an der Stätte der Leis-

tung. 
 

2. Im Gewerbegebiet GE1 können ausnahms-
weise zugelassen werden: 
 Anlagen für sportliche Zwecke sowie Anla-

gen für soziale und gesundheitliche Zwecke, 
 

3 Im Gewerbegebiet GE1 sind nicht zulässig: 
 Einzelhandelsbetriebe, 
 Tankstellen, ausgenommen Betriebstank-

stellen, 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personen, Betriebsinhaber oder Betriebslei-
ter, 

 Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke, 
 Vergnügungsstätten jeder Art, Bordelle, bor-

dellähnliche Betriebe sowie Wohnungspros-
titution. 

 
 
II. Maß der baulichen Nutzung 
 
1. Überschreitung der Grundflächenzahl 

 
Im Gewerbegebiet GE1.1 darf die zulässige 
Grundflächenzahl durch bauliche Anlagen im 
Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 10 % 
überschritten werden. 

 
 
III. Höhe baulicher Anlagen 
 
1. Höhe baulicher Anlagen 
 
1.1 Innerhalb der durch Baugrenzen umgrenzten 

Fläche mit festgesetzter maximaler Gesamt-
höhe von 85,5 mNHN* darf diese Gesamthöhe 
nur durch bauliche Anlagen zu Lagerzwecken 

auf einer Grundfläche GF von höchstens 
8.000 m² um höchstens 10 m bis zu einer maxi-
malen Gesamthöhe von 95,5 mNHN überschrit-
ten werden. 

 
1.2 Als Ausnahme können Überschreitungen der 

festgesetzten maximalen Gesamthöhe von 
85,5 mNHN durch folgende Anlagen um bis zu 
3,0 m zugelassen werden, soweit sie um das 
Maß ihrer Höhe von der Außenfläche der Au-
ßenwand zurückspringen: 
 in der Grundfläche untergeordnete, techni-

sche Anlagen (z. B. Schornsteine, Lüftungs-
anlagen, Aufzugsschächte), 

 Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen. 
 
Die technischen Anlagen sind gemäß textli-
cher Festsetzung B.III.2 auszuführen. 

 
2. Bezugspunkte für die festgesetzten Höhen bau-

licher Anlagen 
 
2.1 Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen wer-

den als maximale Gesamthöhen in Metern über 
NHN (= Normalhöhennull, Höhensystem DHHN 
92) festgesetzt. 

 
2.2 Als oberer Bezugspunkt für die festgesetzte 

maximale Gesamthöhe gilt je nach Dachform: 
Oberkante First bzw. die Schnittlinie der Außen-
wand mit der Dachhaut bzw. der oberste Ab-
schluss der Wand (Attika). 

 
 
IV. Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 
 
1. Nebenanlagen, Garagen und Carports 
 
1.1 Nebenanlagen, ausgenommen Einfriedungen, 

Werbeanlagen, Mülltonnenstandplätze, Brief-
kastenanlagen und versiegelte Freiflächen so-
wie Garagen und Carports müssen außerhalb 
überbaubarer Flächen einen Mindestabstand 
von 3,0 m zu Straßenbegrenzungslinien und zu 
den Flächen mit Geh- Fahr- und Leitungsrech-
ten GFL 1 (Fuß- und Radwegeverbindung) ein-
halten. 

 
1.2 Nebenanlagen - ausgenommen einer Feuer-

wehrumfahrt, von Feuerwehraufstellflächen mit 
wasserdurchlässiger Befestigung mit Vegetati-
onsschicht (z. B. Schotterrasen, Rasengitter-
steine) und Zaunanlagen, soweit diese Stämme 
und Wurzelwerk randlich stockender Gehölze 
nicht beeinträchtigen -sowie Garagen, Carports, 
Stellplätze und Fahrradboxen sind in der mit 
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Schraffur markierten Fläche gemäß Plankarte 
unzulässig. 

 
2. Abweichende Bauweise im Gewerbegebiet GE1 

 
Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand 
zu errichten, dürfen aber eine Länge von mehr 
als 50 m aufweisen. Bauliche Anlagen zu La-
gerzwecken mit einer Höhe von mehr als 
85,5 mNHN dürfen eine Gebäudelänge von 
130 m nicht überschreiten. 

 
 
V. Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, Photovoltaik- und an-
dere Solaranlagen 

 
1. Lärmpegelbereiche 
 
1.1 Bei der Errichtung oder Änderung von Gebäu-

den sind an den Fassaden mit schutzbedürfti-
gen Aufenthaltsräumen passive Schallschutz-
maßnahmen für die im Bebauungsplan festge-
setzten Lärmpegelbereiche nach den Bestim-
mungen der DIN 4109 „Schallschutz im Hoch-
bau“ und der VDI 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und Zusatzeinrichtungen“ durchzufüh-
ren. 
 
Der Nachweis ist gemäß C.1.2 „Nachweis im 
Einzelfall“ vorzunehmen. 

 
.2 Von der textlichen Festsetzung unter A.V.1.1 

kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass der 
erforderliche Schallschutz auf andere Weise ge-
währleistet ist. 

 
2. Emissionsbeschränkungen 
 
2.1 Das Gewerbegebiet GE1 ist gemäß § 1 Abs. 4 

BauNVO hinsichtlich der zulässigen Schallemis-
sionen gegliedert. Unter der Voraussetzung 
gleichmäßiger Schallabstrahlung und freier 
Schallausbreitung dürfen folgende immissions-
wirksame flächenbezogene Schallleistungspe-
gel (IFSP, LWA“) nicht überschritten werden: 
 

  IFSP, LWA“ 
dB(A)/m² 

Teilfläche 
aus 
Gewerbe-
gebiet GE1 

Teilfläche 
bzgl. IFSP 

6 - 22 
Uhr 

22 - 6 
Uhr 

GE1.1 TF 1 58 39 

TF 2 61 45 

TF 3 61 47 

TF 4 55 40 

TF 5 57 42 

GE1.2 TF 6 55 40 
 
Der Nachweis ist gemäß C.1.2 Nachweis im 
Einzelfall“, insbesondere „Abs. 4 „Nachweis der 
Einhaltung der Emissionsbeschränkungen“ vor-
zunehmen. 

 

2.2 Von den in der Tabelle unter A.V.2.1 genannten 
Werten kann ausnahmsweise abgewichen wer-
den, sofern durch ein schalltechnisches Gut-
achten gemäß DIN ISO 9613-2 der Nachweis 
erbracht wird, dass durch alternativ vorgese-
hene aktive Lärmminderungsmaßnahmen die 
jeweils festgesetzten immissionswirksamen flä-
chenbezogenen Schallleistungspegel in ihrer 
Gesamtwirkung nicht überschritten werden. 

 
3. Photovoltaik- und andere Solaranlagen 
 
3.1 Im gesamten Gewerbegebiet GE1 sind die 

nutzbaren Dachflächen neu zu errichtender Ge-
bäude und baulicher Anlagen innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zumindest 
zu 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung 
der einfallenden solaren Strahlungsenergie aus-
zustatten (Solarmindestfläche). Werden auf ei-
nem Dach Solarwärmekollektoren oder kombi-
nierte Photovoltaik-Thermie (PVT)-Kollektoren 
installiert, so kann die hiervon beanspruchte 
Fläche auf die zu realisierende Solarmindestflä-
che angerechnet werden. 

 
3.2 Ausgenommen von der Festsetzung bleiben 

technische Anlagen wie z. B. Bauten zu Lager-
zwecken in Silobauweise o. ä. 

 
3.3 Auf bauliche Änderungen und Nutzungsände-

rungen an Gebäuden, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Bebauungsplans in seinem 
Geltungsbereich bereits vorhanden sind, ist 
diese Festsetzung nicht anzuwenden.  

 
 
VI. Grünordnung 
 
1. Stellplatzbepflanzung 
 

Auf privaten Grundstücksflächen mit mindes-
tens sechs Stellplätzen ist je angefangene 
sechs Stellplätze mindestens ein mittelkroniger 
Laubbaum zu pflanzen und als gliederndes Ele-
ment in die Stellplatzanlage zu integrieren. Vor-
handene Bäume, die diese Anforderungen er-
füllen, können angerechnet werden. 
Die Baumstandorte im Bereich der Stellplatzan-
lagen sind mit einer dauerhaft begrünten Vege-
tationsfläche von mind. 12 m² netto in einer 
Mindestbreite von 2 m netto, mit einer Baum-
grubentiefe von mind. 1,5 m und einer Substrat-
schicht von mind. 12 m³ herzustellen und nach-
haltig gegen Überfahren zu schützen. 

 
2. Flächen für Anpflanzung und Erhaltung 
 
2.1. Innerhalb der überlagernden Flächen für die Er-

haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gilt: 
 Die vorhandenen Gehölze sind fachgerecht 

zu erhalten und dauerhaft zu sichern. 
 Abgängiger Bestand ist in der nächstfolgen-

den Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 
 
2.2 Innerhalb der überlagernden Flächen zum An-

pflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gilt: 
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 Innerhalb der Fläche ist eine mindestens 
zweireihige, gemischte Strauch-Baum-He-
cke aus Laubgehölzen zu pflanzen. 

 Vorhandene entsprechende Gehölze sind zu 
erhalten und anzurechnen. 

 Abgängiger Bestand ist in der nächstfolgen-
den Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 

 
2.3 Ausgenommen von 

 erforderlichen Anlagen für die Wasserwirt-
schaft sowie 

 Zaunanlagen, soweit diese Stämme und 
Wurzelwerk randlich stockender Gehölze 
nicht beeinträchtigen  

sind bauliche Anlagen, Flächenversiegelungen 
und Aufschüttungen innerhalb festgesetzter Flä-
chen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB unzulässig. 

 
3. Umsetzung 

 
3.1 Für festgesetzte Anpflanzungen sind aus-

schließlich standortgerechte, heimische Laub-
gehölzarten folgender Pflanzqualitäten zu ver-
wenden: 
 Bäume: Hochstämme, Stammumfang 18-

20 cm in 1 m Höhe, 
 Heister: verpflanzt mit Ballen, 150 - 200 cm 
 Sträucher: verpflanzt, 3 - 6 Triebe, 60-

100 cm. 
Artbedingte Abweichungen sind möglich. 

 
3.2. Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätes-

tens ein Jahr nach Erteilung einer Baugenehmi-
gung fertigzustellen. 

 
3.3. Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-

recht herzustellen, diese und zur Erhaltung fest-
gesetzte Gehölze sind dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang in der nächstfolgenden Pflanz-
periode jeweils gleichartig zu ersetzen. Die Kro-
nenform festgesetzter Bäume ist entsprechend 
ihrem natürlichen Habitus dauerhaft zu erhal-
ten. 

 
 
VII. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (Geltungsbereiche A, B und C) 

 
1. Spaltenverstecke für Fledermäuse im Geltungs-

bereich A 
 
Innerhalb der Flächen für Wald sind in jeweils 
mindestens 3,0 m Höhe über Gelände insge-
samt mindestens fünf künstliche Spaltenverste-
cke für baumhöhlenbewohnende Fledermausar-
ten mit Spaltenbreiten zwischen 2,0 und 3,5 cm 
und Ausrichtungen in verschiedene Himmels-
richtungen anzubringen und dauerhaft zu si-
chern. 

 
2. Überlagernde Flächen im Geltungsbereich A 

 
Innerhalb der überlagernden Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(überlagernde Flächen für Naturschutz- und 
Landschaftspflegemaßnahmen gemäß Plan-
zeichnung) im Geltungsbereich A gilt: 

 

2.1 Die Teilfläche   1   ist wie folgt zu entwickeln: 
 Der vorhandene Gehölzbestand ist zu si-

chern und fachgerecht zu erhalten. 
 Im Osten, entlang der Schunter, sind insge-

samt fünf hochstämmige Laubbäume im Ab-
stand von mindestens 10 m untereinander 
anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten. 

 Gehölzabgänge sind in der nächstfolgenden 
Pflanzperiode jeweils gleichartig zu ersetzen. 

 
2.2 Die Teilfläche   2   ist wie folgt zu entwickeln: 

 Die vorhandenen, ruderalen Offenbereiche 
mit Gebüschinseln und eingemessenen Ein-
zelbäumen sind in ihrer halboffenen Struktur 
zu sichern und fachgerecht zu erhalten. 

 Die Offenbereiche sind extensiv zu pflegen 
und einmal jährlich zu mähen. Die Mahd ist 
frühestens ab dem 15.06. eines Jahres zu-
lässig. Altgrasinseln sind zu belassen. Das 
Mahdgut ist abzufahren. 

 
2.3 Die Teilfläche   3   ist mit einer artenreichen 

Wiesenmischung aus zertifiziertem Wildpflan-
zensaatgut (Regiosaatgut) einzusäen, extensiv 
zu pflegen und max. einmal jährlich zu mähen 
(Zielbiotoptyp mesophiles Grünland). Das 
Mahdgut ist abzufahren. Die Mahd ist frühes-
tens ab dem 15.06. eines Jahres zulässig. Eine 
Mahdgutübertragung aus dem vorhandenen 
Grünland in den Teilflächen  3 ,  4 und  5  ist 
zulässig. 

 
2.4 Bauliche Anlagen - ausgenommen erforderliche 

Anlagen für die Wasserwirtschaft sowie Zaun-
anlagen, soweit diese Stämme und Wurzelwerk 
randlich stockender Gehölze nicht beeinträchti-
gen - sind innerhalb festgesetzter Flächen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB unzulässig. 

 
3. Eigenständige Flächen im Geltungsbereich A 

 
Innerhalb der eigenständigen Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft im 
Geltungsbereich A gilt: 

 
3.1 Die Teilfläche   1   ist wie folgt zu entwickeln: 

 Der vorhandene Gehölzbestand ist zu si-
chern und fachgerecht zu erhalten. 

 Gehölzabgänge sind in der nächstfolgenden 
Pflanzperiode jeweils gleichartig zu ersetzen. 

 
3.2 Die Teilfläche   2   ist wie folgt zu entwickeln: 

 Die vorhandenen, ruderalen Offenbereiche 
mit Gebüschinseln und eingemessenen Ein-
zelbäumen sind in ihrer halboffenen Struktur 
zu sichern und fachgerecht zu erhalten. 

 Die Offenbereiche sind extensiv zu pflegen 
und einmal jährlich zu mähen. Die Mahd ist 
frühestens ab dem 15.06. eines Jahres zu-
lässig. Altgrasinseln sind zu belassen. Das 
Mahdgut ist abzufahren. 

 
3.3 Die Teilfläche   3   ist wie folgt zu entwickeln: 

 In Ergänzung der zur Erhaltung festgesetz-
ten Gehölze ist eine durchgängig geschlos-
sene Gehölzreihe in wechselnder Breite aus 
Solitären und hochstämmigen Laubgehölzen 
zu entwickeln, zu pflegen und dauerhaft zu 
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erhalten. Dabei sind mindestens 17 hoch-
stämmige Laubgehölze als Solitärbäume zu 
ergänzen. 

 Verbleibende Flächen sind mit dem Ziel der 
Entwicklung von extensiv genutztem meso-
philem Grünland mit einer artenreichen Wie-
senmischung aus zertifiziertem Wildpflan-
zensaatgut (Regiosaatgut) einzusäen, exten-
siv zu pflegen und max. einmal jährlich zu 
mähen, das Mahdgut ist abzufahren. Die 
Mahd ist frühestens ab dem 15.06. eines 
Jahres zulässig. Eine Mahdgutübertragung 
aus vorhandenem Grünland in den Teilflä-
chen  3 ,  4  und  5  ist zulässig. 

 
3.4 In der Teilfläche   4   ist ein Unterstand für Wei-

detiere mit einer Grundfläche von maximal 
10 m² zulässig. Die Fläche ist wie folgt zu entwi-
ckeln: 
 Das Grünland ist mit dem Ziel der Entwick-

lung von extensiv genutztem mesophilem 
Grünland zu extensivieren und dauerhaft als 
extensive Wiese/Weide bzw. Mähweide zu 
nutzen. Vorhandene Flächenversiegelungen 
sind zu entfernen, die entsiegelten Flächen 
sind mit einer standortangepassten, artenrei-
chen Wiesenmischung aus zertifiziertem 
Wildpflanzensaatgut (Regiosaatgut) einzu-
säen. Anstelle dessen ist eine Mahdgutüber-
tragung aus vorhandenem Grünland in den 
Teilflächen  3  ,  4  und  5  zulässig. 

 Sofern keine extensive Beweidung stattfin-
det, ist die Fläche zweimal jährlich zu mähen, 
das Mahdgut ist abzufahren. Die Mahd ist 
abschnittsweise durchzuführen (Staffel-
mahd). In den Randbereichen zu den Gehöl-
zen, zum Graben und zu den Flutmulden 
sind Saumstrukturen/Altgrasstreifen, inner-
halb der Fläche einzelne Altgrasinseln zu be-
lassen. 

 Innerhalb der Fläche ist eine naturnahe Teil-
verlegung des örtlichen Grabens vorzuneh-
men und es sind naturnahe Flutmulden und 
Blänken anzulegen. Der Flächenanteil dieser 
Strukturen muss mindestens 5.000 m² der 
Teilfläche 4 umfassen. Eine der Flutmulden 
ist an den Graben anzubinden. Die Flutmul-
den sind mit unterschiedlichen Einschnitttie-
fen herzustellen. 

 In einem Abstand von 1,5 m ist entlang der 
Ostgrenze der Fläche unter Berücksichti-
gung des freizuhaltenden Gewässerrand-
streifens von 3 m zur Böschungsoberkante 
des Sichelgrabens eine durchgängige min-
destens zweireihige, freiwachsende Hecke 
aus Laubgehölzen (Sichtschutzpflanzung) 
unter Verwendung von mindestens 8 hoch-
stämmigen Laubbäumen anzupflanzen. 
Pflanzabstand zwischen den Reihen 1,5 m. 
Die Hochstämme sind gleichmäßig über die 
Gesamtlänge zu verteilen. 

 
3.5 In der Teilfläche   5   ist die Anlage eines Frei-

zeitwegs in einer Breite von bis zu 3,0 m zuläs-
sig. Der Weg dient gleichzeitig der Unterhaltung 
der Teilflächen 3, 4 und 5. Die Fläche ist wie 
folgt zu entwickeln: 
 Entlang der westlichen Grenze des Gel-

tungsbereichs A ist in variierender Breite 
eine mindestens zweireihige Strauch-Baum-

Hecke unter Verwendung von mindestens 15 
hochstämmigen Laubbäumen zu pflanzen. 
Der Abstand zwischen den beiden Reihen 
hat mindestens 7,0 m zu betragen. 

 Verbleibende Flächen sind mit dem Ziel der 
Entwicklung von extensiv genutztem meso-
philem Grünland mit einer standortange-
passten, artenreichen Wiesenmischung ein-
zusäen (Regiosaatgut) und gemäß TF 
A.VII.3.4, 2. Spiegelpunkt extensiv zu pfle-
gen. Entlang der Hecken ist die Entstehung 
ruderaler Saumstrukturen zuzulassen. 

 
3.6 Ausgenommen von 

 erforderlichen Anlagen für die Wasserwirt-
schaft, 

 Zaunanlagen, soweit diese Stämme und 
Wurzelwerk randlich stockender Gehölze 
und Anlagen der Wasserwirtschaft nicht be-
einträchtigen sowie 

 in den einzelnen Teilflächen konkret zugelas-
senen Anlagen 

sind in allen eigenständigen Teilflä-
chen  1  –  5  nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
bauliche Anlagen, Flächenversiegelungen und 
Aufschüttungen unzulässig. 

 
4. Eigenständige Flächen in den Geltungsberei-

chen B und C 
 
Innerhalb der eigenständigen Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft in 
den Geltungsbereichen B und C ist jeweils die 
Anlage maximal eines Unterstands für Weide-
tiere mit einer Gesamtgrundfläche von jeweils 
maximal 10 m² zulässig. Die Flächen sind wie 
folgt zu entwickeln: 

 
4.1 Innerhalb der Teilfläche   6   sind zwei Gewäs-

sermulden / Blänken anzulegen, auf mindes-
tens 800 m² ist ein Schilfröhricht zu entwickeln. 
Übrige Flächen sind als feuchtes, mesophiles 
Extensivgrünland zu entwickeln und analog zu 
der textlichen Festsetzung A.VII.3.4, 2. Spiegel-
punkt extensiv zu pflegen (Staffelmahd oder 
Beweidung). 

 
4.2 In der Teilfläche   7   ist eine Streuobstwiese /  

-weide mit extensiv genutztem mesophilem 
Grünland anzulegen. Dazu sind die Flächen mit 
einer standortangepassten, artenreichen Wie-
senmischung aus zertifiziertem Wildpflanzen-
saatgut (Regiosaatgut) einzusäen und analog 
textlicher Festsetzung A.VII.3.4, 2. Spiegelpunkt 
dauerhaft extensiv zu pflegen (Staffelmahd oder 
Beweidung). Zusätzlich sind mindestens 10 
hochstämmige Obstbäume regionaltypischer 
Sorten fachgerecht anzupflanzen und durch 
fachgerechte Erziehungsschnitte zu vitalen 
Obstbäumen zu erziehen 

 
4.3 In der Teilfläche   8   ist auf mindestens 

5.300 m² extensiv genutztes mesophiles Grün-
land anzulegen. Dazu sind die Flächen mit ei-
ner standortangepassten, artenreichen Wiesen-
mischung aus zertifiziertem Wildpflanzensaat-
gut (Regiosaatgut) einzusäen. Anstelle dessen 
ist eine Mahdgutübertragung aus vorhandenem 
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Grünland in den Teilflächen  3 ,  4  und  5  zu-
lässig. Analog der textlichen Festsetzung 
A.VII.3.4, 2. Spiegelpunkt ist die Fläche dauer-
haft extensiv zu pflegen (Staffelmahd oder Be-
weidung). 

 
4.4 Ausgenommen von 

 erforderlichen Anlagen für die Wasserwirt-
schaft, 

 dem jeweils zulässigen Unterstand für Wei-
detiere sowie 

 Zaunanlagen, soweit diese Stämme und 
Wurzelwerk randlich stockender Gehölze 
nicht beeinträchtigen 

sind in den Geltungsbereichen B und C bauli-
che Anlagen, Flächenversiegelungen und Auf-
schüttungen unzulässig. 

 
5. Lampen und Leuchten in den Geltungsberei-

chen A, B und C 
 
Im gesamten Geltungsbereich mit den einzel-
nen Geltungsbereichen A, B und C gilt: 
Lampen und Leuchten im Außenraum sind auf 
das Notwendige zu beschränken. Für unver-
meidliche Lichtquellen sind Leuchtmittel mit nur 
sehr geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit ei-
nem Spektralbereich zwischen 540 - 650 nm 
sowie einer Farbtemperatur ≤ 2.700 Kelvin zu 
verwenden. (z. B. LED-Lampen mit geringem 
Blaulichtanteil). Die Lampen und Leuchten müs-
sen nach unten strahlen und so ausgebildet 
sein, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu be-
leuchtende Fläche erfolgt. 

 
6. Dachbegrünung 

 
Bei der Errichtung von Gebäuden sind Dächer 
mit einer Dachneigung von max. 15° zu mindes-
tens 70 % der Dachfläche extensiv zu begrü-
nen. 
 Die Substratschicht der Dachbegrünung 

muss mindestens 10 cm betragen. Zulässig 
ist die Ansaat einer standortgerechten Grä-
ser-/Kräutermischung sowie die Bepflanzung 
mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen.  

 Oberhalb der Dachbegrünung sind Photovol-
taik- und Solarthermie-Anlagen zulässig, so-
fern die Funktionsfähigkeit der Dachbegrü-
nung gewährleistet ist. 

 Ausnahmsweise können Lichtkuppeln, Glas-
dächer und Terrassen zugelassen werden, 
wenn sie dem Nutzungszweck des Gebäu-
des dienen und untergeordnet sind. 

 Ausgenommen von der Festsetzung bleiben 
technische Anlagen wie z. B. Bauten zu La-
gerzwecken in Silobauweise o. ä im Gel-
tungsbereich A sowie Unterstände für Wei-
detiere in den Geltungsbereichen A, B und 
C. 

 Auf bauliche Änderungen und Nutzungsän-
derungen an Gebäuden, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bebauungsplans in 
seinem Geltungsbereich bereits vorhanden 
sind, ist diese Festsetzung nicht anzuwen-
den. 

 Weiterhin ist diese Festsetzung nicht anzu-
wenden auf Gebäude und bauliche Anlagen 
von Betrieben der Lebensmittelindustrie, die 

der Lagerung und/oder Verarbeitung von 
Roh-, Hilfs- und Zusatzstoffen sowie Primär- 
und Sekundärverpackungen dienen. 

 
7. Umsetzung 
 
7.1 Für festgesetzte Anpflanzungen und für Ersatz-

pflanzungen beim Abgang von Gehölzen sind 
ausschließlich standortgerechte, heimische 
Laubgehölzarten folgender Pflanzqualitäten zu 
verwenden: 
 Obstbäume: Hochstämme, Stammumfang 

10-12 cm in 1 m Höhe, 
 sonstige Laubbäume: Hochstämme, Stamm-

umfang 18-20 cm in 1 m Höhe, 
 Heister: verpflanzt mit Ballen, 150 - 200 cm 
 Sträucher: verpflanzt, 3 - 6 Triebe, 60-100 cm 
Artbedingte Abweichungen sind möglich. 

 
7.2. Die Maßnahmen in den Flächen für Wald, in 

den überlagernden Teilflächen 1, 2 und 3 und in 
den eigenständigen Teilflächen 1, 2, 3 und 5 im 
Geltungsbereich A sind innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten des Bebauungsplans durch-
zuführen. 

 
7.3. Die Maßnahmen in der eigenständigen Teilflä-

che 4 im Geltungsbereich A sowie in den eigen-
ständigen Teilflächen 6, 7 und 8 in den Gel-
tungsbereichen B und C sind spätestens 1 Jahr 
nach der ersten Baugenehmigung aufgrund des 
Bebauungsplans durchzuführen. 

 
7.4. Die festgesetzte Dachbegrünung ist mit Inbe-

triebnahme des jeweiligen Gebäudes fertigzu-
stellen. 

 
7.5. Für die festgesetzten Anpflanzungen und Maß-

nahmen ist in Anlehnung an die DIN 18919 und 
die ZTV La-StB 05 im Anschluss an die Fertig-
stellungspflege eine dreijährige Entwicklungs-
pflege durchzuführen. 

 
7.6. Die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sind fachgerecht auszuführen. 
Die Flächen sind dauerhaft im Sinne der Fest-
setzung zu erhalten. Die Verwendung von Dün-
gemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen. 
Gehölze sind bei Abgang gleichartig zu erset-
zen. Die Bäume sind mit einer ihrem natürlichen 
Habitus entsprechenden Krone zu entwickeln. 
Flächenhafte Ausfälle der Dachbegrünung ab 
5 m² sind in der darauffolgenden Pflanzperiode 
gleichartig zu ersetzen. 

 
 
VIII. Sonstige Festsetzungen 
 
1. Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
1.1 Innerhalb der mit „GFL 1“ markierten Fläche 

werden ein Gehrecht und ein Fahrrecht für Rad-
fahrende zugunsten der Allgemeinheit, Geh- 
und Fahrrechte zugunsten von Einsatz- und 
Rettungskräften, ein Leitungsrecht zugunsten 
der Träger der Ver- und Entsorgung zur Unter-
bringung und Unterhaltung unterirdischer Lei-
tungstrassen sowie Geh- und Fahrrechte zu-
gunsten der Anlieger sowie der Stadt, ihrer 
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Pächter und beauftragter Firmen zur Unterhal-
tung der Teilflächen 3, 4 und 5 der eigenständi-
gen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft festgesetzt. 

 
1.2 Innerhalb der mit „GFL 2“ markierten Fläche 

werden Geh-, Fahr und Leitungsrechte zuguns-
ten der Träger der Versorgung (hier: BS|Netz) 
zur Sicherung und Unterhaltung einer Wasser-
leitung DN 100 festgesetzt. 

 
2. Innerhalb der hierfür festgesetzten Bereiche 

sind Ein- und Ausfahrten für Kfz unzulässig. 
 
 
 
 
B Örtliche Bauvorschrift 

 
gemäß §§ 80 Abs. 3 sowie 84 Abs. 3, 4 und 6 
NBauO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 
 
 
I. Geltungsbereich 
 
Diese örtlichen Bauvorschriften gelten für den ge-
samten Geltungsbereich des Bebauungsplans 
WE 56 „Am Salgenholz“, der sich aus den einzelnen 
Geltungsbereichen A, B und C zusammensetzt. 
 
 
II. Dächer 
 
1. Dachform und Dachneigung Hauptgebäude 
 

Für die Hauptgebäude sind nur Flachdächer mit 
Dachneigungen bis maximal 6° zulässig 

 
III. Gestaltung von Fassaden und sonstigen bauli-

chen Anlagen 
 
1. Farbgebung 
 
a) Die Farbigkeit der Hauptmaterialien der Außen-

wandflächen müssen den folgenden grauen 
und grünen Farbtönen nach „Natural Colour 
System“ (NCS) entsprechen: 
 Schwarzwert (S) von 10-40 %, Bunttonanteil 

(C) von 10-30 % als Buntton (Blau-Grün) 
B70G bis G sowie (Grün-Gelb) G bis G30Y: 
NCS S (10-40) (10-30) (B70G-G-G30Y). 

b) An maximal 10 % einer Gebäudeseite sind zu-
sätzlich die grünen Farbtöne mit höherem Bun-
tanteil (C) bis maximal 60 % zulässig. 
 Schwarzwert (S) von 10-40 %, Bunttonanteil 

(C) bis 60 % als Buntton (Blau-Grün) B70G 
bis G sowie (Grün-Gelb) G bis G30Y: 
NCS S (10-40) (40-60) (B70G-G-G30Y). 

c) Ab einer Gebäudehöhe von 77 mNHN sind nur 
Fassaden in folgenden hellgrauen Farbtönen 
nach „Natural Colour System“ (NCS) mit einem 
vertikal abnehmenden Schwarzanteil von unten 
nach oben je maximal 3,0 Meter Gebäudehöhe 
zulässig: 
 Schwarzwert (S) von 0-30 %, Bunttonanteil 

(C) 0%: 
NCS S (0-30) (0) (N) 

 Schwarzwert (S) von 10-30 %, Bunttonanteil 
(C) von 5 % als Buntton (Blau-Grün) B70G 
bis G sowie (Grün-Gelb) G bis G30Y: 
NCS S (10-30) (05) (B70G-G-G30Y) 

d) In begründeten Einzelfällen können ausnahms-
weise abweichende Farbtöne zugelassen wer-
den. 

e) Gebäude entlang öffentlicher Verkehrsflächen 
und der Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte GFL 1 und GFL 2 sind von der textlichen 
Festsetzung B.III.1a-d ausgenommen. 

 
2. Verkleidung technischer Anlagen 
 

Für technische Anlagen gemäß A.III.1.2 ist eine 
Lamellenverkleidung oder eine Verkleidung in 
Gitteroptik mit einem an ihrer Gesamtfassade 
mindestens 50%-igen Ansichtsflächenanteil vor-
zusehen. 

 
3. Mülltonnenstandplätze und Fahrradboxen 
 

Mülltonnenstandplätze und Fahrradboxen sind 
außerhalb der überbaubaren Flächen nur mit 
begrüntem Sichtschutz, z. B. durch standortge-
rechte Laubgehölze, begrünte Holzblenden 
oder Rankgerüste sowie als feste Schränke im 
Wandmaterial des nächstgelegenen Gebäudes 
zulässig. 

 
 
IV. Werbeanlagen 
 
1. Akustische Werbeanlagen sind unzulässig. 
 
2. Werbeanlagen mit wechselndem (flackerndem), 

sich bewegendem Licht (z. B. Lichtlaufanlagen, 
senkrechte Kletterschriften, Blink-, Wechsel- 
und Relexbeleuchtung, Himmelsstrahler) und 
mit sich turnusmäßig verändernden Werbedar-
stellungen (wie z. B. Prismenwendeanlagen,  
CityLightBoards, Rollbänder, Filmwände, 
Wandprojektionen, LED-Boards) und Bild-
schirmwerbung sind unzulässig. 

 
3. Mit Ausnahme freistehender Werbeanlagen 

nach textlicher Festsetzung B.IV.5 sind Werbe-
anlagen nur innerhalb der überbaubaren Flä-
chen sowie nur an den Fassaden zulässig. 

 
4. Werbeanlagen an Fassaden sind ausschließlich 

in einem Abstand bis zu maximal 120,0 m zur 
Straßenbegrenzungslinie der Straßen Am Sal-
genholz und Gifhorner Straße (= südliche 
Grenze des Geltungsbereichs A) und nur wie 
folgt zulässig: 
 Ab einem Abstand von 20 m zur Straßenbe-

grenzungslinie der Straßen Am Salgenholz 
und Gifhorner Straße sind Werbeanlagen 
ausschließlich an Süd- und Ostfassaden zu-
lässig. 

 Bei Flachdächern sind sie oberhalb der Ge-
bäudeoberkante und bei geneigten Dächern 
oberhalb der Traufe unzulässig. Sie müssen 
jeweils einen Abstand von mindestens 0,5 m 
zur Gebäudeoberkante bzw. zur Traufe ein-
halten. 

 Innerhalb der Teilfläche des Gewerbegebiets 
GE1 mit festgesetzter maximaler Gesamt-
höhe von 89,5 m NHN gilt: 
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Die Fläche von Werbeanlagen an Fassaden 
darf nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen 
Fassadenlänge und eine maximale Höhe 
von 0,8 m betragen. 

 Innerhalb der Teilflächen des Gewerbege-
biets GE1 mit festgesetzter maximaler Ge-
samthöhe von 85,5 m NHN sowie 85,5 m 
NHN* gilt: 
Die Fläche von Werbeanlagen an Fassaden 
mit einer Gesamthöhe bis zu 85,5 m NHN 
darf nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen 
Fassadenlänge und eine maximale Höhe 
von 0,8 m betragen. 
An Fassaden mit einer Gesamthöhe von 
über 85,5 m NHN ist je zulässiger Gebäu-
deseite maximal eine Werbeanlage mit einer 
Breite von maximal 15,0 m und einer Höhe 
von maximal 5,0 m zulässig. 

 
5. Freistehende Werbeanlagen sind ausschließlich 

wie folgt zulässig: 
 Je angefangene 100,0 lfdm straßenbeglei-

tender Grenze eines Betriebsgrundstücks ist 
maximal ein Werbeturm mit einer Höhe von 
maximal 6,0 m über Gelände, einer Breite 
von maximal 3,5 m und einer Tiefe von ma-
ximal 0,3 m in einem Abstand von höchstens 
20,0 m zur Straßenbegrenzungslinie der 
Straßen Am Salgenholz und Gifhorner 
Straße (= südliche Grenze des Geltungsbe-
reichs A) zulässig. 

 Je Eingang in ein Gebäude ist in dessen Um-
kreis von maximal 5 m maximal ein nicht 
selbst leuchtender Werbeturm mit einer 
Höhe von maximal 2,0 m über Gelände, ei-
ner Breite von maximal 1,0 m und einer Tiefe 
von maximal 0,3 m zulässig. 

Im Übrigen sind freistehende Werbeanlagen 
(Werbetürme, Fahnen) unzulässig. 

 
 
V. Einfriedungen 
 
1. Farbgebung, Material 

 
Entlang öffentlicher Verkehrsflächen, der Flä-
chen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechts GFL 1 
und GFL 2 und zum Landschaftsraum in Rich-
tung Westen, Norden und Osten sind Einfrie-
dungen nur als Stabgitterzaun in transparenter 
Ausführung in folgenden grauen und grünen 
Farbtönen nach „Natural Colour System“ (NCS) 
zulässig:  
 Schwarzwert (S) von 40-60 %, Bunttonanteil 

(C) 0 %: 
NCS S (40-60) (0) (N) 

 Schwarzwert (S) von 40-50 %, Bunttonanteil 
(C) von 10 % als Buntton (Blau-Grün) B90G 
sowie als Buntton (Grün-Gelb) G10Y bis 
G70Y: 
NCS S (40-50) (10) (B90G, G10Y-G70Y) 

 Schwarzwert (S) von 60 %, Bunttonanteil (C) 
von 10-30 % als Buntton (Grün-Gelb) G10Y 
bis G70Y: 
NCS S (60) (10-30) (G10Y-G70Y) 

In begründeten Einzelfällen können ausnahms-
weise abweichende Farbtöne zugelassen wer-
den. 

 
 

VI. Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 3 NBauO, 
wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen 
lässt, die der örtlichen Bauvorschrift widerspricht. 
 
 
 
 
C Hinweise 

1. Schall 
 
Grundlage der Festsetzungen unter A.V.1 und 
A.V.2: Schalltechnisches Gutachten zum Be-
bauungsplan Nr. WE 56 „Am Salgenholz“ in 
Braunschweig, AMT Ingenieurgesellschaft mbH 
Isernhagen (01.10.2021). 
 

1.1 Vorbelastung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt 
im Einflussbereich des Flughafens Braun-
schweig-Wolfsburg. Durch die Nutzung des 
Flugplatzes ist mit Fluglärm zu rechnen. 
 
Zudem ist das Plangebiet durch den Straßen-
verkehr der Autobahn A 391 und der Kreis-
straße K 2 (Gifhorner Straße) sowie durch den 
Betrieb gewerblicher Anlagen lärmvorbelastet. 
 

1.2 Nachweis im Einzelfall 
 
Allgemein 
Für die Gebäudefassaden ist ein Reflexionsver-
lust in Höhe von 1 dB(A) zu Grunde zulegen. 
 
Straßenverkehrslärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 
Orientierungswerte bzgl. des Straßenverkehrs-
lärms ist auf Grundlage der schalltechnischen 
Rechenvorschrift „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen“ (RLS-90, 1990) unter Be-
rücksichtigung der vorgenommenen Lärmmin-
derungsmaßnahmen vorzunehmen. 
 
Gewerbe- / Anlagenlärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 
Orientierungs-/Immissionsrichtwerte bzgl. des 
Gewerbelärms (Anlagenlärm) ist auf Grundlage 
der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm“ (2017) unter Berücksichtigung der 
vorgenommenen Lärmminderungsmaßnahmen 
vorzunehmen. 
 
Nachweis der Einhaltung der Emissionsbe-
schränkungen 
Schallausbreitungsberechnungen sind für die 
maßgeblichen Immissionsorte in der Nachbar-
schaft anzufertigen. 
 
Die Berechnung der aus den festgesetzten 
IFSP resultierenden Immissionswerte Li von 
Teilflächen ist nach dem alternativen Verfahren 
gemäß Nr. 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 bei freier 
Schallausbreitung für eine Mittenfrequenz 
f = 500 Hz und eine meteorologische Korrektur 
Cmet mit C0 = 0 dB bei mittlerer Mitwindwetter-
lage für eine mittlere Quellhöhe von 4 m über 
Gelände durchzuführen. Die Bodendämpfung 
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ist entsprechend nach Gleichung 10 der 
DIN ISO 9613-2 (1990) zu bestimmen. 
 
Die Geräuschbelastung durch geplante gewerb-
liche Anlagen wird unter Berücksichtigung der 
realen Ausbreitungsbedingungen auf Grundlage 
der TA Lärm in Verbindung mit der 
DIN ISO 9613-2 rechnerisch ermittelt. 
 

1.3 Informationen zu Schallschutzmaßnahmen 
 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A.V „Festsetzungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes“ sind folgende 
Grundlagen maßgeblich: 
 
 VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 

Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 1987, 

 DIN 4109 „Schalschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 2018, 

 DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitung im Freien“, Herausgeber 
Deutsches Institut für Normung, Beuth-Ver-
lag, Berlin 1999, 

 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(16. BImSchV), 2014 (BGBl. I S. 2269), 

 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ 
(RLS-90), 1990 (VkBl. S. 258 ff.) mit Berück-
sichtigung der Berichtigung 1992 (VkBl. 
S. 208) 

 „Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm“ (TA Lärm), sechste allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 2017 (GMBl Nr. 26/1989 
S. 503) 

 
Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen – Bauen – Umwelt“ der Stadt 
Braunschweig (Langer Hof 8, 38100 Braun-
schweig, 5. Obergeschoss) eingesehen wer-
den. 
 

2. Kampfmittel 
 

Das Plangebiet (Geltungsbereich A) ist kampf-
mittelverdächtig. Es wurde im 2. Weltkrieg bom-
bardiert. Vor jeglichen Eingriffen in den Unter-
grund (Erd- und Bauarbeiten, Pflanzarbeiten 
u. ä.) gilt daher: Aus Sicherheitsgründen ist ent-
sprechend der DIN 18323 „Kampfmittelräumar-
beiten“ für das Plangebiet eine vollflächige Son-
dierung auf Kampfmittel durchzuführen. Werden 
Störkörper festgestellt, sind diese zu bergen 
(Aufgrabung der Verdachtspunkte). 

 
3. Versickerung 
 

Die Planungen für die Anlagen zur Regenwas-
serversickerung müssen der Unteren Wasser-
behörde der Stadt Braunschweig zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. 

 
 
 
 
 

4. Wasserschutzgebiet 
 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des 
Wasserschutzgebiets für das Wasserwerk Bien-
roder Weg. 

 
5. Qualifizierter Freiflächenplan 
 

Mit den Bauantragsunterlagen ist jeweils ein 
qualifizierter Freiflächenplan einzureichen. 

 
6. Hinweise im Sinne des gesetzlichen Arten-

schutzes 
 

Bauzeitenregelung/zeitlich eingeschränkte Bau-
feldräumung 
In Anlehnung an § 39 BNatSchG ist es zum 
Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchts-
statten verboten, in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September Bäume, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze sowie 
Röhrichte zu roden, abzuschneiden oder zu 
zerstören. Unberührt von diesem Verbot bleiben 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Besei-
tigung des Zuwachses der Pflanzen sowie be-
hördlich angeordnete oder zugelassene Maß-
nahmen, die aus wichtigen Gründen nicht zu 
anderer Zeit durchgeführt werden können. 
 
Zusätzlich sind Bodenarbeiten bzw. eine Bau-
feldfreimachung innerhalb der Ruderalfluren im 
Nordosten des Geltungsbereichs A (hochstau-
denreiche Brachfläche) außerhalb der Zeit vom 
1. April bis 31. August eines Jahres vorzuneh-
men. 
 
Sofern innerhalb der festgesetzten eigenständi-
gen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft Bodenarbeiten zwischen dem 
1. März und 15. Juni erforderlich werden, ist 
vorher ein Vorkommen bodenbrütender Vogel-
arten auszuschließen. 
 
Ersatz Höhlenbäume 
Sofern ein Verlust von im Plangebiet kartierten 
Habitatbäumen erkennbar wird, sind diese un-
mittelbar vor einer Fällung durch einen Fach-
mann zu kontrollieren und von ihm frei zu ge-
ben. Günstigster Zeitraum für die Fällung ist der 
Herbst (Oktober), wenn Fledermäuse i. d. R. 
noch aktiv sind und potenzielle Vogelbruten be-
reits abgeschlossen sind.  
 
Vermeidung von Störungen durch Licht 
Über die Festsetzung A.VII.5 hinaus sind Be-
leuchtungszeiten und Beleuchtungsintensitäten 
zu minimieren (z. B. durch Abdimmen). Blend-
wirkungen sind zu unterbinden. Ein Ausleuch-
ten der Flächen für Natur und Landschaft sowie 
für die Erhaltung und/oder Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern etc. ist unzulässig. 
Eine enge Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde wird empfohlen. 

 
7. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 

 
Das geplante Gewerbegebiet liegt vollständig 
innerhalb des Bauschutzbereichs und innerhalb 
der An- und Abflugsektoren des Verkehrsflug-
hafens Braunschweig-Wolfsburg. Die Errichtung 
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oder Erhöhung von Bauwerken jeder Art bedür-
fen deshalb der gesonderten Zustimmung durch 
die Luftfahrtbehörde, sofern dabei eine Höhe 
von 12,5 m über Grund überschritten wird. 

 
8. DIN-Normen und sonstige Regelwerke 

Alle nicht öffentlich z. B. im Internet frei zugäng-
lichen Regelwerke, auf die in diesen textlichen 
Festsetzungen Bezug genommen wird (z. B. 
DIN-Normen), können in der „Beratungsstelle 
Planen – Bauen – Umwelt“ der Stadt Braun-
schweig (Langer Hof 8, 38100 Braunschweig, 
5. Obergeschoss) eingesehen werden. 

 
 
 
 
D Kennzeichnungen 

 
gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 
 
1. Altlastenverdachtsflächen/-untersuchungen 
 

Bei dem östlichen Teil des Geltungsbereichs A 
handelt es sich um eine Altablagerung. Das Ge-
lände wurde in den 1960er Jahren aufgeschüt-
tet. Für dieses Areal wurde zum Bebauungs-
plan WE 56 bereits 2005 eine Untersuchung 
durch GGU durchgeführt. 
 
In Teilbereichen liegen stark erhöhte Schad-
stoffbelastungen der Aufschüttungen vor. Die 
Bodenverunreinigung ist zeichnerisch als Flä-
che gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Bei 
vorhandener Versiegelung der Flächen besteht 
keine Gefährdung heutiger oder späterer Nut-
zer. Bei einer Entsiegelung bzw. bei Eingriffen 
in den Untergrund kann es in Teilbereichen da-
gegen zu einer Gefährdung von Menschen 
kommen. Im Bereich offener Beete und Grünflä-
chen müssen oberflächennah die maßgeben-
den Prüfwerte der Bundes-Bodenschutzverord-
nung sowie der Benzo(a)Pyren-Prüfwert von 
5 mg/kg unterschritten werden. 
 
Bei Eingriffen in den Untergrund/Erdarbeiten 
(Baumaßnahmen) ist davon auszugehen, dass 
örtlich Auffüllungen anfallen, die nur einge-
schränkt verwertbar sind oder fachgerecht be-
seitigt werden müssen (Sicherung oder Entsor-
gung). 
 
Zu Einzelheiten wird ergänzend auf die Begrün-
dung und die dort zitierte Untersuchung selbst 
verwiesen. 

 
2. Erdfallgefährdungsbereich 
 

Nach der Karte der Geogefahren in Niedersach-
sen (1:25.000), Erdfall- und Senkungsgebiete 
(IGG25), sind im Plangebiet keine Einzelerdfälle 
verzeichnet. Auch liegt das Plangebiet nicht in-
nerhalb verzeichneter, erdfallgefährdeter Ge-
biete. 

 
 
 
 
E Nachrichtliche Übernahmen 

 
gemäß § 9 Abs. 6, 6a BauGB 
 
1. Schunter, Überschwemmungsgebiete (festge-

setzt/vorläufig gesichert, in Überprüfung befind-
lich) 

 
Die Verordnung über das Überschwemmungs-
gebiet der Schunter in der jeweils gültigen Fas-
sung ist zu beachten. 
 
In Bezug auf extreme Überschwemmungsereig-
nisse ist darauf hinzuweisen, dass das geplante 
Gewerbegebiet im Osten, Norden und Westen 
vom Gefahrengebiet des HQextrem umschlos-
sen wird. 

 
2. Autobahn A 391 
 

„Anbauverbots- und Anbaubeschränkungs-
zone“: 
Gemäß § 9 FStrG gilt unter anderem, dass in 
einer Entfernung zum äußeren Fahrbahnrand 
von bis zu 40 m keine Hochbauten errichtet 
werden dürfen und von bis zu 100 m die Errich-
tung, erhebliche Änderung oder andere Nut-
zung der Zustimmung des Fernstraßen-Bun-
desamtes bedürfen sowie dass Anlagen der Au-
ßenwerbung außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile 
der Ortsdurchfahrten den o. g. Hochbauten und 
baulichen Anlagen gleichstehen. 
 
Die Autobahn A 391 verläuft im Südosten au-
ßerhalb des Geltungsbereichs auf einer Brücke. 
Die „Bauverbotszone“ nach § 9 FStrG ist auf-
grund dieser Gegebenheit im Abstand zur Flur-
stücksgrenze der Autobahntrasse eingetragen, 
da Fahrstreifen hier zumindest teilweise bis na-
hezu zu dieser Grenze ausgebaut sind. 
 
Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen z. B. 
zur möglichst weitgehenden Beschränkung von 
Beleuchtung sowie zur Gestaltung von Werbe-
anlagen, die auch in Bezug auf die Belange der 
benachbarten Autobahn positiv wirken. Ergän-
zend werden hier folgende Hinweise von Die 
Autobahn GmbH des Bundes wiedergegeben: 
 
Beleuchtungen im Plangebiet dürfen den Ver-
kehr auf der Autobahn nicht beeinträchtigen, sie 
sind blendfrei auszuführen. 
 
Im Hinblick auf die Vorgaben aus § 9 Abs. 3 
FStrG und § 33 StVO müssen Werbeanlagen 
derart beschaffen sein, dass Verkehrsteilneh-
mer nicht abgelenkt werden und infolgedessen 
die Sicherheit im Verkehr gefährdet wird. Über 
die Anbaubeschränkungszone des FStrG hin-
aus, d. h. auch in einem Abstand von mehr als 
100 m vom Rand der Fahrbahn, kann eine Wer-
beanlage nach der straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschrift des § 33 StVO unzulässig sein (z. B. 
Pylon mit einer Höhe von über 20 m und be-
weglicher Werbung). 
 
Zulässig sind Werbeanlagen daher nur unter 
folgenden Voraussetzungen: 
 
Die Werbung darf nur an der Stätte der Leis-
tung (Betriebsstätte) angebracht sein. Isoliert zu 
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Werbezwecken errichtete oder aufgestellte An-
lagen oder Werbeträger sind unzulässig. Die 
Werbung am Ort der Leistung muss so gestaltet 
sein, dass eine längere Blickabwendung des 
Fahrzeugführers nicht erforderlich ist. Dies be-
deutet insbesondere, dass die Werbung Fol-
gendes gewährleistet: 
 
 nicht überdimensioniert, 
 blendfrei, 
 unbeweglich, 
 in Sekundenbruchteilen erfassbar oder zur 

nur unterschwelligen Wahrnehmung geeig-
net, 

 die amtliche Beschilderung wird nicht beein-
trächtigt, 

 keine Häufung von Werbeanlagen. 
 
An Streckenabschnitten, die eine erhöhte Auf-
merksamkeit des Verkehrsteilnehmers erfor-
dern (z. B. Verflechtungsbereiche an Abzwei-
gungen, schwierig zu überblickendes Gelände, 
bekannte unfallauffällige Streckenabschnitte, 
Abfahrten) ist es angezeigt, ausschließlich den 
unbeleuchteten Farbauftrag des Firmennamens 
an der Außenwand des Firmengebäudes zuzu-
lassen. Dies gilt insbesondere, wenn der Ab-
stand von der Autobahn von 40 Metern nur un-
wesentlich überschritten wird. 
Unzulässig sind auch am Ort der Leistung (Be-
triebsstätte) insbesondere folgende, auf den 
Autobahnverkehr einwirkende Werbeanlagen 
und Werbemaßnahmen: 
 
 Prismenwendeanlagen, 
 Lauflichtbänder, 
 Rollbänder, 
 Filmwände, 
 statische Lichtstrahler Licht- und Laserkano-

nen und vergleichbare Einrichtungen, 
 Werbung mit Botschaften, 
 akustische Werbung, 
 luft- oder gasgefüllte Werbepuppen oder  

-ballons. 
 
Dies gilt gleichermaßen für Werbepylone. 

 
3. Gesetzlich geschützte Biotope 
 

Hinsichtlich der im Geltungsbereich A vorkom-
menden, gesetzlich geschützten Biotope 
(Schilfröhricht bzw. mesophiles Grünland ge-
mäß jeweiligem Planeintrag) ist § 24 des Nds. 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten. 
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